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Forderungen zur inklusiven Entwicklungszusammenarbeit:
Forderungen: 

1) Partizipation/Mitbestimmung von Menschen mit Behinderungen und deren Vertretungen in Österreich und den Partnerländern der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit bei der Gestaltung der Entwicklungsarbeit. 
2) Barrierefreiheit (sozial, wirtschaftlich, kulturell, baulich/räumlich) in der Entwicklungszusammenarbeit gewährleisten.
3) Gezielte Schulung von MitarbeiterInnen der Entwicklungszusammenarbeit in Inklusion

Forderungen zur Barrierefreiheit:
1) Klare Normen verbindlich festlegen, damit Barrierefreiheit in unterschiedlichen Bereichen österreichweit konkret umgesetzt werden kann. 
2) Erforderliche, inklusive finanzielle Ressourcen (auch Hilfsmittel, Sportgeräte…) sowie geschulte Professionisten auf allen Ebenen müssen bereit gestellt werden. 
Forderungen zur Arbeit:
1) Beschäftigung 
· absichern (UV, PV, SV)

· durchgängig machen in Richtung Arbeit (soziale Absicherung und Einkommen in Balance bringen).

2) Assistenz muss ganzheitlich möglich sein
· Leben besteht nicht nur aus Arbeit 
· Erhebung des Unterstützungsbedarfs mit Assistenz für Arbeit und Wohnen

3) Leistungen für ältere Menschen fehlen in den Behindertengesetzen der Länder. 
Forderungen zu Artikel Bildung 24:
Hauptforderungen:
· Sofortiger und transparenter Umbau des derzeitigen Bildungssystems gemäß der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen zu einem inklusiven Bildungssystem. 
· Aufhebung der Ressourcenvergabe durch die Etikettierung an einzelne Personen (z.B.: Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf). Stattdessen zweckgebundene Ressourcenvergabe für das inklusive Bildungssystem (z.B.: System Schule erhält Ressourcen und setzt diese je nach Bedarf ein). 
· Aus- und Fortbildung aller im Bildungsbereich tätigen Personen unter dem Gesichtspunkt der Inklusion.
· Einführung von Pflichtfachausbildung auf z.B.: 5 Jahre. Fächer wie Gebärdensprache, Lormen, Braille, leichte Sprache usw. 
Forderungen des ÖAR Arbeitskreises Medien:
1) Der Entwurf zur Novellierung des ORF-Gesetzes entspricht im § 5 Abs. 2 nicht der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, da die Formulierung zu wenig konkret ist und keine festgelegten, über prüfbare Maßnahmen fordert. (Zitat: schrittweise Erhöhung). 
Daraus entsteht folgende Forderung: 

Die barrierefreien Angebote im ORF, Radio, TV und Internet für Menschen mit Behinderung müssen nämlich um 15 %, bis zum Erreichen einer vollständigen Barrierefreiheit, erhöht werden. Dazu müssen Experten in eigener Sache einbezogen werden, in max. 10 Jahren muss 100%ige Barrierefreiheit erreicht sein. 

Überall dort, wo der Staat Medienprodukte mit Steuergeld fordert, muss eine 100%ige Barrierefreiheit gegeben sein. 

2) Entsprechend Artikel 8 der UN-Konvention betreffend der Darstellung von Menschen mit Behinderung in den Medien fordern wir: 
Menschenwürdige, respektvolle Darstellung von Menschen mit Behinderung unter verzicht der Verwendung von Klischees und Vorurteilen. Die Vergabe von Forderungen soll verpflichtend an eine entsprechende Ausbildung von Journalisten im korrekten Sprachgebrauch gebunden werden. Der ORF muss im Sinne seines öffentlich-rechtlichen Auftrags seitens des Gesetzgebers dazu verpflichtet werden, Menschen mit Behinderung unter Einbeziehung der Betroffenen umfassend und vorurteilsfrei, in allen Sendestrecken in der Berichtsausstattung Raum zu geben. 
Forderungen zur Recht und Geschäftsfähigkeit:
Grundforderung: 

Um Artikel 12 UN-Konvention umzusetzen Bedarf es einer umfassenden Unterstützung.
Um diesen Zustand zu erreichen sind 3 Schritte notwendig:

1) Rückführung des Sachwalterrechts auf seine ursprüngliche Zielsetzung (Subsidiarität).
Das bedeutet: Änderung der Sachwalter-Bestellungspraxis. Dies impliziert eine Aus– und Fortbildung in dem Bereich für Pflegschafts- und Familienrichter und die flächendeckende Umsetzung von Clearing. 
2) Ein umfassender gesellschaftlicher Diskurs
3) Entsprechende Ausweitung der bestehenden Netzwerke und Institutionen zur Unterstützung. 
Forderungen zur Bewusstseinsbildung:
· Gemeinsame Erziehung und Bildung! (Aber: „Inklusion überall“ [mit dem Recht auf persönliche Assistenz] als Kontext). 
· (Aus) Bildungssystem verändern! (Vom Kindergarten bis zur Universität, bis zur Arbeitssituation). 
· Bezahlte Kampagne der Regierung in den Medien, um Bewusstsein zu bilden! (Vorurteile in den Medien aufbrechen). (Licht - ins – Dunkel – Bürde)
· Design for all/Universal design (Barrierefreiheit). Z.B.: Architektur öffentliche Verkehrsmittel. 

· Bewusstseinsbildung muss Chefsache sein!

· Diskriminierende Regelungen und Praktiken abschaffen! (z.B.: Ausgleichstaxe)

· Diskriminierende Gesetze durchforsten!

· „Lange Nacht der Barrierefreiheit!“

